
Die Präsidentin des Kammergerichts  
Justizakademie Berlin  
 
Frau/ Herrn  

Ausfertigung für  

☒    Anwärter/in 

☐    Beschäftigungsdienststelle  

 
 
Ich habe heute den nachstehenden Text über die mögliche Rückforderung und Kürzung der 

Anwärterbezüge zur Kenntnis genommen:  

 

I. Sie erhalten während des Vorbereitungsdienstes Anwärterbezüge nach Maßgabe des 

Bundesbesoldungsgesetzes – BBesG – (§§ 59 bis 66).  

 

Anwärter, die im Rahmen des Vorbereitungsdienstes an einer Fachhochschule studieren, 

sollen keine finanziellen Vorteile gegenüber anderen Studierenden erlangen. Die 

Anwärterbezüge werden Ihnen deshalb mit den Auflagen (§ 59 Abs. 5 BBesG) gewährt, dass  

 

a) die Ausbildung nicht vor Ablauf der in den Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften 

festgelegten oder im Einzelfall festgesetzten Ausbildungszeiten aus einem von Ihnen zu 

vertretenden Grunde endet und  

b) Sie im Anschluss an den Vorbereitungsdienst rechtzeitig einen Antrag auf Übernahme in 

das Beamtenverhältnis auf Probe stellen oder ein Ihnen angebotenes Amt annehmen und  

c) Sie im Anschluss an Ihre Ausbildung nicht vor Ablauf einer Mindestdienstzeit von fünf 

Jahren aus einem von Ihnen zu vertretenden Grunde aus dem öffentlichen Dienst (§ 29 

Abs. 1 BBesG) ausscheiden.  

 

Eine Nichterfüllung dieser Auflagen hat die Rückforderung eines Teils der gezahlten Anwärterbezüge 

zur Folge.  

 

Die Rückzahlung beschränkt sich auf den Teil der Anwärterbezüge, der den Betrag von € 650 

monatlich übersteigt.  

 

Bei einem Ausscheiden nach der Ernennung zum Beamten auf Probe ermäßigt sich der 

zurückzuzahlende Betrag für jedes volle geleistete Dienstjahr um ein Fünftel.  

 

Der Rückzahlungspflicht unterliegt der Bruttobetrag der Anwärterbezüge (§ 59 Abs. 2  

Satz 1 BBesG) ohne den Familienzuschlag.  

 

Auf die Rückforderung kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn sie eine unzumutbare Härte 

bedeuten würde.  

 

II. Daneben weise ich Sie besonders auf die mögliche Kürzung des Anwärtergrundbetrages in den 

Fällen des § 66 BBesG hin.  

 

III. Der Wortlaut des § 29 Abs. 1 und der §§ 59 und 66 BBesG ist auf der Rückseite abgedruckt.  

 
 
 

Anwärter:in       
 
Datum:_______________________   
 
 
_____________________________ 
Unterschrift:___________________   

Beschäftigungsstelle 
 
Datum:__________________________ 
 
 
________________________________ 
Unterschrift:________________________ 
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Auszug aus dem Bundesbesoldungsgesetz 
 

§ 29 
Öffentlich-rechtliche Dienstherren 

 
(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren im Sinne dieses Gesetzes sind der Bund, die 
Länder, die Gemeinden (Gemeindeverbände) und andere Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihrer Verbände.  
 

§ 59 
Anwärterbezüge 

 
(1) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärter) erhalten 
Anwärterbezüge.  
 
(2) Zu den Anwärterbezügen gehören der Anwärtergrundbetrag und die 
Anwärtersonderzuschläge. Daneben werden der Familienzuschlag und die 
vermögenswirksamen Leistungen gewährt. Zulagen und Vergütungen werden nur 
gewährt, wenn dies gesetzlich besonders bestimmt ist.  
 
(3) Anwärter mit dienstlichem Wohnsitz im Ausland erhalten zusätzlich Bezüge 
entsprechend der Auslandsbesoldung. Der Berechnung des Mietzuschusses sind der 
Anwärtergrundbetrag, der Familienzuschlag der Stufe 1 und der 
Anwärtersonderzuschlag zugrunde zu legen.  
 
(4) Absatz 3 gilt nicht für Anwärter, die bei einer von ihnen selbst gewählten Stelle im 
Ausland ausgebildet werden. § 55 gilt mit der Maßgabe, dass mindestens die 
Bezüge nach Absatz 2 verbleiben.  
 
(5) Für Anwärter, die im Rahmen ihres Vorbereitungsdienstes ein Studium ableisten, 
kann die Gewährung der Anwärterbezüge von der Erfüllung von Auflagen abhängig 
gemacht werden.  
 

§ 66 
Kürzung der Anwärterbezüge 

 
(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann den 
Anwärtergrundbetrag bis auf 30 vom Hundert des Grundgehaltes, das einem 
Beamten der entsprechenden Laufbahn in der ersten Stufe zusteht, herabsetzen, 
wenn der Anwärter die vorgeschriebene Laufbahnprüfung nicht bestanden hat oder 
sich die Ausbildung aus einem vom Anwärter zu vertretenden Grunde verzögert.  
 
(2) Von der Kürzung ist abzusehen  
1. bei Verlängerung des Vorbereitungsdienstes infolge genehmigten Fernbleibens 
oder Rücktritts von der Prüfung,  
2. in besonderen Härtefällen.  
 
(3) Wird eine Zwischenprüfung nicht bestanden oder ein sonstiger 

Leistungsnachweis nicht erbracht, so ist die Kürzung auf den sich daraus 

ergebenden Zeitraum der Verlängerung des Vorbereitungsdienstes zu beschränken. 


